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vielfach falsche Vorstellungen herrschen. Von großer Bedeutung im Rahmen der
Familienplanung sind schließlich die operativen Verhütungsmaßnahmen, über
die die ärztliche Beratungsstelle ebenfalls erschöpfend Auskunft geben kann.

Weite Kreise der Bevölkerung werden es begrüßen, wenn sich jetzt die Ärzteschaft

angesichts der Vielfältigkeit der Fragen im Zusammenhang mit Familienplanung

aktiv einschaltet, um dem ratsuchenden Publikum zweckmäßig und
unter Beachtung der wissenschaftlichen wie der ärztlich-menschlichen Aspekte,
den Weg zu ebnen. (Volksrecht Nr. 88)

Armenpflege im Bezirk Dielsdorf
Von Hanna Brunner

Diplomarbeit an der Schule für Soziale Arbeit, Zürich 1964

(Ausleihe durch die Bibliothek des Zentralsekretariates der Pro Juventute, Zürich)

Nach einer einführenden kurzen Darstellung der für die nachfolgende Arbeit
wichtigen rechtlichen Grundlagen der Armenpflege folgen in einem zweiten
Kapitel einige Überlegungen dazu, wer heute auf die Hilfe der Armenpflege
angewiesen sein könnte und was die Unterstützungsbedürftigkeit für einen
Hilfesuchenden bedeuten könnte. Sozialversicherungen und schematische Hilfen
haben es vielen Menschen ermöglicht, heute ohne die finanzielle Hilfe der
Armenpflege auszukommen. Bei vielen der heute durch die Armenpflege
Betreuten handelt es sich aber um sozial schlecht angepaßte Menschen, bei denen
sich die Hilfe der Armenpflege nicht im Geldgeben erschöpfen kann, sondern
denen eine intensive Betreuung zu einer besseren Bewältigung der an sie gestellten

Anforderungen verhelfen muß.
In einem dritten Teil wird in der vorliegenden Arbeit versucht, einen Überblick

über das Armenwesen in einem zürcherischen Landbezirk zu geben. Dabei
wird u.a. untersucht, wie sich die Armenbehörden zusammensetzen, d.h. z.B.
welchen Berufsgruppen die Armenpfleger angehören und ob die Berufsgruppen
ihrer Bedeutung im Bezirk entsprechend vertreten sind. Aus einer Übersicht über
die Armenfälle der einzelnen Gemeinden geht hervor, wie viele der Betreuten in
der unterstützenden Gemeinde selber wohnen, in Fleimen untergebracht sind
oder in andern Gemeinden/Kantonen leben. Eine kurze Skizzierung der Fälle,'
wie sie der Armenpfleger heute sieht, zeigt, daß es für einen Armenpfleger oft
nicht leicht ist, den heutigen Armenfällen, bei denen die Armutsursache sehr oft
in der Persönlichkeit des Hilfesuchenden liegt, vorurteilslos zu begegnen. Einen
Grund für die Werturteile, wie sie dem Armengenössigen gegenüber verschiedentlich

noch bestehen, glaubt die Verfasserin darin zu finden, daß das zürcherische
Armengesetz als Voraussetzung für eine materielle Hilfe durch die Armenpflege
verlangt, daß es einem Hilfesuchenden «auch bei gutem Willen» nicht möglich
sei, die Mittel zur Befriedigung der notwendigen Lebensbedürfnisse selber zu
beschaffen. Diese Bedingung ist aber auf Grund moderner Erkenntnisse der Medizin

und Psychologie in Frage gestellt. Wichtig ist vielmehr, daß die tatsächlichen
Fähigkeiten und die vielleicht recht beschränkten Möglichkeiten des Plilfesuchen-
den berücksichtigt werden.
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